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ANTRAGSFORMULAR 
Kleinprojektefonds
der Euregio Inntal – Chiemsee – Kaisergebirge – Mangfalltal
im Rahmen des Programms

„Ziel 3 – Europäische Territoriale Zusammenarbeit“

INTERREG IV A
Deutschland/Bayern – Österreich 2007 – 2013
Projekttitel
	


Projektnummer: _____________

(ist nicht vom Projektträger auszufüllen)

Stand: Juli 2010
Hinweise:
Bitte füllen Sie den Antrag auf elektronischem Wege aus und schreiben Sie alle Angaben direkt in das Ihnen vorliegende Formular.

Ihr Antrag muss auf elektronischem Wege und in Papierform (geschäftsmäßig unterzeichnet) bei der Geschäftsstelle der Euregio in Kufstein eingereicht werden.

Im Sinne der besseren Lesbarkeit des Antragsformulars wird auf die geschlechterspezifische Formulierung verzichtet. Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt (grundsätzlich) die gewählte Form für beide Geschlechter.

Für die Durchführung eines Kleinprojektes ist es notwendig, mind. einen Projektpartner aus dem Nachbarstaat (Programmgebiet) zu haben und diesen in das geplante Vorhaben entsprechend einzubinden (siehe Punkt 5).
Dieser Antrag ist auch vom Projektpartner zu unterzeichnen.

Mit dem Antrag sind folgende Unterlagen einzureichen:

· Bei Vereinen: Vereinssatzungen in Kopie

· Kopie von bereits vorliegenden Förderzusagen (nationale Mittel)

· Bestätigung des zuständigen Finanzamtes, falls keine Vorsteuerabzugsberechtigung besteht (in Abstimmung mit der EuRegio-Geschäftsstelle)
Mit Einreichung des Antrags werden auch Erhalt und Kenntnisnahme folgender Unterlagen bestätigt:

· Wichtige Hinweise für Antragstellung und Abrechnung (Stand: Juli 2010)
· Gemeinsame Regeln für zuschussfähige Ausgaben (Stand: Juli 2010)

IHR ANSPRECHPARTNER:

Euregio Inntal – Chiemsee – Kaisergebirge – Mangfalltal 
Andreas Hofer Straße 7
A-6330 Kufstein
Telefon:
004/5372/71819-193, GF Walter Weiskopf
Fax:

004/5372/71819-108
Email:

office@euregio-inntal.com 

1. Angaben zum Projekt
	1.1. Projekttitel:

	

	1.2. Beschreibung des Projektes: (Ausgangslage, Projektziele, Projektinhalt) – max. 2000 Zeichen

	Ausgangslage:
Projektziele:
Projektinhalt:

	1.3. Projektstandort / räumlicher Wirkungsbereich des Projektes:

	Gemeinde(n)/Stadt:
	

	Landkreis(e) in Bay:
	 FORMCHECKBOX 
 Rosenheim         FORMCHECKBOX 
 Traunstein        FORMCHECKBOX 
 ......................

	Bezirk(e) in Ö: 
	 FORMCHECKBOX 
 Kufstein    FORMCHECKBOX 
 Kitzbühel    FORMCHECKBOX 
  ………………….

	1.4. Projektzeitraum: (inkl. Vor- und Nachbereitungszeit)

	Projektbeginn: 
	

	Projektende: (alle projektbezogenen Ausgaben sind beglichen):
	



2. Angaben zum Lead-Partner (Antragsteller)

	2.1.  Name und Rechtsform des Lead-Partners:          FORMCHECKBOX 
 öffentlich          FORMCHECKBOX 
 privat

	

	2.2.  Anschrift des Lead-Partners: (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

	

	2.3.  Ansprechpartner: 

	Name:
	
	Funktion:
	

	Telefon:
	
	Telefax:
	

	E-mail:
	

	2.4.  Bankverbindung: 

	Bankinstitut:
	

	Bankleitzahl:
	
	Konto-Nr.:
	

	IBAN
	
	SWIFT-BIC
	


3. Angaben zum Projektpartner im Nachbarland (weitere Projektpartner: ( Beiblatt)
	3.1.  Name und Rechtsform des Projektpartners:          FORMCHECKBOX 
 öffentlich          FORMCHECKBOX 
 privat

	

	3.2.  Anschrift des Projektpartners: (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort)

	

	3.3.  Ansprechpartner: 

	Name:
	
	Funktion:
	

	Telefon:
	
	Telefax:
	

	E-mail:
	

	3.4.  Bankverbindung: 

	Bankinstitut:
	

	Bankleitzahl:
	
	Konto-Nr.:
	

	IBAN
	
	SWIFT-BIC
	


4. 
Kosten- und Finanzierungsplan
Die Projektkosten sind vom Projektträger vorzufinanzieren. Nur mit Originalbelegen und Zahlungsbestätigungen nachgewiesene Projektkosten können aus EU-Mitteln bezuschusst werden.

In den nachfolgenden Tabellen sind die Kosten aller Projektteilnehmer sowie die Gesamtkosten des Projektes aufzunehmen. Alle Kosten müssen einen direkten Bezug zum Projekt haben.
Bei Vorsteuerabzugsberechtigung des Projektträgers sind die Kosten ohne MWSt. anzugeben.

	4.1. Kostenplan
	GESAMT

	Unbare Leistungen 
	

	Freiwillige, unbezahlte Arbeit (10 €/h)
	-,-- €

	Sachleistungen (z.B. Raummiete, Materialien)
	-,-- €

	
	

	Sachkosten
	

	Reisekosten (z.B. KM-Geld mit 0,35 €/km)
	-,-- €

	Postgebühren / Porto
	-,-- €

	Miete (z.B. Raummiete bei Veranstaltungen)
	-,-- €

	Bewirtung (ist zu begründen)
	-,-- €

	Transportkosten/Buskosten
	-,-- €

	Anschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter
	-,-- €

	Abschreibung / AfA
	-,-- €

	Kosten für externe Leistungen

z.B. Beratung, Planung, Grafiker, Projektbetreuung, ...
	-,-- €

	Referenten/Dozenten
	-,-- €

	Druckkosten für Flyer, Plakate, etc.
	-,-- €

	Inserate / Werbungskosten
	-,-- €

	Sonstige Kosten:
	-,-- €

	
	

	
	

	
	

	PROJEKTGESAMTKOSTEN
	-,-- €


	

4.2. Finanzierungsplan
	GESAMT 

	PROJEKTGESAMTKOSTEN (Summe von 4.1):
	-,-- €

	… diese werden finanziert über:
	

	1) beantragte Kleinprojekt-Förderung
    (EU-Mittel aus INTERREG IV A; max. 60 % der Projektgesamtkosten)
	-,-- €

	2) Eigenmittel (Lead-Partner/Projektpartner)*, davon:
	-,-- €

	     Eigene Finanzmittel (Lead-Partner)
	-,-- €

	     Eigene Finanzmittel (Projektpartner)
	-,-- €

	     Sachleistungen (unbar) (Lead-Partner/Projektpartner)
	-,-- €

	     Freiwillige unbezahlte Arbeit (Lead-Partner/Projektpartner)
	-,-- €

	     Einnahmen, davon
            Teilnehmer-Gebühren
            Sponsoring, Inserate

            Eintrittsgelder
            Verkaufserlöse
            …………………..
	-,-- €

-,-- €
-,-- €
-,-- €
-,-- €
-,-- €

	3) Nationale öffentliche Zuschüsse/Förderungen, davon:
	-,-- €

	     Förderstelle 1: …………………………     Status:  FORMCHECKBOX 
 beantragt /  FORMCHECKBOX 
bewilligt
	-,-- €


	     Förderstelle 2: …………………………     Status:  FORMCHECKBOX 
 beantragt /  FORMCHECKBOX 
bewilligt
	-,-- €

	4) Private Zuschüsse, davon:
	-,-- €

	    Zuschussgeber 1:
	-,-- €

	    Zuschussgeber 2:
	-,-- €


* mind. 10% der Projektgesamtkosten

	4.3. Sonstige Angaben :

	a) Der Lead-Partner ist vorsteuerabzugsberechtigt (wenn ja, dann Kosten ohne MWSt.; wenn nein, dann Kosten mit MWSt. und Bestätigung vom Finanzamt [s. Hinweise S. 2]):
	 FORMCHECKBOX 
 JA 
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN 

	b) Der Projektpartner ist vorsteuerabzugsberechtigt (wenn ja, dann Kosten ohne MWSt.; wenn nein, dann Kosten mit MWSt. und Bestätigung vom Finanzamt [s. Hinweise S. 2]):
	 FORMCHECKBOX 
 JA 
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN 

	c) Im Kostenplan ist die Mehrwertsteuer enthalten?
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN

	d) Die im Finanzierungsplan enthaltenen Eigenmittel des
    Lead-Partners sind gesichert?
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN

	e) Die im Finanzierungsplan enthaltenen Eigenmittel des
    Projektpartners sind gesichert?
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN


5. Qualität der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit

Grundvoraussetzung für die Förderung eines Projektes aus INTERREG IV A ist der Nachweis, dass die Projektteilnehmer jeweils bei mindestens zwei der folgenden Kriterien zusammenarbeiten. 
	5.1.  Gemeinsame Planung:
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN

	Falls ja, bitte beschreiben Sie wie: (max. 200 Zeichen)



	5.2.  Gemeinsame Durchführung:
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN

	Falls ja, bitte beschreiben Sie wie: (max. 200 Zeichen)



	5.3.  Gemeinsame Finanzierung:
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN

	Falls ja, bitte beschreiben Sie wie: (max. 200 Zeichen)



	5.4.  Gemeinsames Personal:
	 FORMCHECKBOX 
 JA
	 FORMCHECKBOX 
 NEIN

	Falls ja, bitte beschreiben Sie wie: (max. 200 Zeichen)



	5.5. Beschreiben Sie die erwarteten Auswirkungen und Effekte des Projektes für die Grenzregion: (max: 500 Zeichen)

	



6. Einverständniserklärung

	Durch die Unterschrift bestätigt der Antragsteller die Kenntnisnahme und die Beachtung der folgenden Ausführungen:

1) Der Antragsteller beantragt auf der Grundlage des operationellen Programms „Ziel Europäische Territoriale Zusammenarbeit, Deutschland / Bayern – Österreich 2007 - 2013“ kurz INTERREG IV A Bayern – Österreich mit dem vorliegenden Antrag die Förderung des beschriebenen Projektes.

2) Der Antragsteller bestätigt, dass das Projekt noch nicht begonnen wurde. Im Kleinprojektefonds ist nach Eingang des Antrages bei der Euregio-Geschäftsstelle ein förderunschädlicher Beginn möglich. Bei unmittelbar bevorstehendem Beginn wird empfohlen, sich über den Eingang des Antrages zu versichern. Bis zur Förderentscheidung trägt der Antragsteller das volle Finanzierungsrisiko aus einer möglichen Ablehnung des Antrages bzw. einer möglichen Verringerung der Förderung gegenüber dem Antrag sowie einer nicht zeitgerechten Mittelbereitstellung.

3) Auf die Gewährung der beantragten EU-Mittel besteht kein Rechtsanspruch.

4) Die EU-Mittel werden ausschließlich zur Finanzierung der förderfähigen Kosten des beschriebenen Projektes verwendet.
5) Die Wirksamkeit der Bewilligung der EU-Mittel ist vom Eingang entsprechender EU-Mittel abhängig. Die Auszahlung der EU-Mittel kann erst nach Eingang der EU-Mittel bei der Euregio erfolgen. 

6) Der Abruf der EU‑Mittel kann erst erfolgen, wenn tatsächlich getätigte Ausgaben in entsprechender Höhe vorliegen und vom Antragsteller bei der Euregio mit Rechnungen und Zahlungsbelegen (beides im Original) im Rahmen des Verwendungsnachweises eingereicht wurden (Erstattungsprinzip).

7) Der Antragsteller wird darauf hingewiesen, dass die im Zusammenhang mit der beantragten Zuwendung stehenden Daten auf Datenträger gespeichert werden. Mit seinem Antrag erklärt sich der Antragsteller damit einverstanden, dass die Daten an die Europäische Kommission und/oder die mit der Evaluierung beauftragten Institute und die nationalen Kontrollstellen weitergegeben werden können.

8) Der/Die Zuwendungsempfänger(in) hat im Rahmen der Finanzkontrolle durch die Europäische Kommission und durch die Rechnungshöfe mitzuwirken und im Rahmen der Begleitung und Evaluierung der EU‑Strukturfondsförderung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Dazu sind u.a. sämtliche Belege vom Antragsteller bis 31.12.2022 aufzubewahren. 
9) Der Antragsteller bestätigt die Richtigkeit und die Vollständigkeit der im Zusammenhang mit der beantragten Zuwendung gemachten Angaben. Der Antragsteller ist verpflichtet, Änderungen in den gemachten Angaben unverzüglich bei der Euregio-Geschäftsstelle anzuzeigen.

10) Der Antragsteller bestätigt, dass bei der Entwicklung des Projektes die Grundsätze der Sorgfalt, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit beachtet wurden.

11) Die im Zusammenhang mit der beantragten Zuwendung gemachten Angaben sind für bayerische Antragsteller subventionserheblich im Sinne des § 264 des Strafgesetzbuches (StGB) in Verbindung mit § 2 des Gesetzes gegen missbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (Subventionsgesetz ‑ SubvG) vom 29.07.1976 (BGBl I S. 2037) und Artikel 1 des Bayerischen Subventionsgesetzes vom 23.12.1976 (GVBl S. 586). Vorsätzlich oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben sowie das vorsätzliche oder leichtfertige Unterlassen einer Mitteilung über Änderungen in diesen Angaben können die Strafverfolgung wegen Subventionsbetruges (§ 264 StGB) zur Folge haben. Für österreichische Antragsteller ist in diesem Zusammenhang § 153 b des Strafgesetzbuches maßgeblich.
12) Der Antragsteller verpflichtet sich, dieses Projekt als EU-Projekt (Emblem der EU) sowie als Euregio-Projekt (z.B. mit Euregio-Logo) kenntlich zu machen und auf die Finanzierung durch den EFRE – Europäischer Fonds für Regionale Entwicklung hinzuweisen. Ebenso ist das offizielle Logo des Programms „INTERREG Bayern – Österreich 2007-2013“ zu verwenden. Details siehe auch „Publizitätsvorschriften“ auf der Programm-Homepage.
……………………………………………………..

(Ort, Datum)

……………………………………………………..

……………………………………………………..

Stempel & rechtsverbindliche Unterschrift
                                Stempel & rechtsverbindliche Unterschrift

                             des Lead-Partners
                                                

des Projektpartners
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